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Aufgrund des § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 Baugesetzbuch in der Fassung der der 

Bekanntmachung vom 3. November 2017(BGBI. I S. 3634) sowie die Hessische 

Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBI. I S. 142, zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 18.07.2014 (GVBI. I S. 178) erlässt der Magistrat der Stadt Hofgeismar die 

folgende von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hofgeismar am 31.08.2020 

beschlossene Satzung:  

§ 1 

Räumlicher Geltungsbereich 
 
 

(1) Der im Zusammenhang bebaute Ortsteil (§ 34 BauGB) Friedrichsdorf umfasst das Gebiet, 

das innerhalb der in der beigefügten Karte eingezeichneten Abgrenzungslinie legt. 

(2) Die beigefügte Karte ist Bestandteil dieser Satzung.  

§2 
 

In-Kraft-Treten 
 

Die Satzung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 
 
 
Hofgeismar, 08.09.2020 
 
 
DER MAGISTRAT DER 
STADT HOFGEISMAR 
 
 
 
 
M. Mannsbarth 
Bürgermeister 
 
 
Hinweis:  
Der Lageplan gemäß § 1 kann während der Dienststunden der Stadtverwaltung der 
Stadt Hofgeismar im Bauamt von jedermann eingesehen werden. Die amtliche 
Bekanntmachung erfolgte am ……………. 
 


